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1. Schüler- /Elterninfo  

im Schuljahr 2025-2026 
 

 
                                                                                           Steinfeld, den 25. August 2025 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

 

nachfolgend wichtige Informationen zum aktuellen Schulbetrieb: 
 

Wichtige Termine: 

- 8. September: 1. Elternabend und 1. Schulelternratssitzung 

- 29. September bis 10. Oktober:  Betriebspraktikum Kl. 9/10 

- 13. November: 1. allg. Elternsprechtag 

- 17.-28. November: Schüler-/Elternberatung Jg. 5-6 (indivi-

duelle Termine) 
- Ende Mai/Anfang Juni: Gesamtschulfahrt nach Bremerhaven 
 

Elternarbeit 

Wir haben als Schule ein großes Interesse daran, mit Ihnen als El-

tern konstruktiv zusammenzuarbeiten. Daher ist es notwendig, dass 

Sie als Eltern schulische Termine auch wahrnehmen. Bis zu den 

Weihnachtsferien wollen die Klassenleitungen/Coaches Sie mindes-

tens einmal persönlich gesprochen haben. Der Elternsprechtag/-

abend und die Schüler-/Elternberatung sind dafür gute Gelegenhei-

ten. Falls Eltern die genannten Termine nicht wahrnehmen konn-

ten/wollten, vereinbaren die Kollegen entsprechende Ersatztermine 



in der Schule. Die Schule und das Elternhaus haben ein gemeinsa-

mes Ziel: die erfolgreiche Schulzeit der Kinder! Und dieses Ziel errei-

chen wir nur, wenn wir miteinander sprechen und zusammenarbei-

ten. 

 

Schülerverhalten 

 

1. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland dauert nun 

schon mehrere Jahre an. Wenn Eltern und Schüler unter-

schiedliche Ansichten dazu haben, ist es deren gutes Recht. 

ABER: Lassen Sie Ihre Kinder aus der Sache raus. Wir haben 

kein Interesse daran, dass zwischen Schülern der Krieg in die 

Schule getragen wird. Kein Kind kann etwas dafür was dort 

geschieht. Alle können froh sein, dass sie hier leben dürfen 

und nicht ihren Kopf hinhalten müssen.  

Eine Bitte auch an alle: Wenn solche Übergriffe in der Schule, 

auf dem Schulweg oder auch in der Freizeit gesehen werden, 

dann erwarten wir, dass jeder einzelne einschreitet und 

„Stopp“ sagt! 

2. Einige Schüler nehmen unser Verwarnsystem eher als Spiel 

oder Auszeichnung. Sie schaden damit nur sich selbst. Wir 

werden darauf reagieren, dass in Einzelfällen die Grenze, ab 

der eine Klassenkonferenz einberufen wird, im beginnenden 

Schuljahr herabgesetzt wird. Dennoch beginnt jeder Schüler 

mit einem leeren Konto und hat eine neue Chance. Als Schule 

können wir von Ihnen als Eltern erwarten, dass Sie auch 

häusliche Konsequenzen folgen lassen, wenn Sie merken, 

dass Ihre Kinder schulische Verwarnungen nicht ernst neh-

men. 

 

Baumaßnahmen in der Schule 

 

In diesem Schuljahr finden umfangreiche Baumaßnahmen statt. 

Diese umfassen den Trakt für die Jahrgänge 5 und 6, das Außenge-

lände (2. Bauabschnitt) und ab September die Außenfassaden und 

Dächer des südlichen Gebäudeteils.  

Die Fachräume können weiterhin genutzt werden. Die Jahrgänge 5 

u. 6 mussten umziehen. Wir haben gute Lösungen gefunden. Den-

noch kann es vorkommen, dass einzelne Räume kurzzeitig nicht ge-

nutzt werden können. 

 

 

 



Erdnüsse in der Schule 

 

Wir haben einen Schüler in unserer Gemeinschaft, der eine starke 

Erdnussallergie hat. Diese tritt nicht nur beim Konsum von Erdnüs-

sen auf, sondern auch schon beim Geruch von Erdnüssen. Der Kon-

takt mit Erdnüssen kann für ihn lebensbedrohlich sein.  

 

Ich bitte weiterhin darum, auf Erdnüsse oder erdnusshaltige 

Produkte wie z.B. NikNaks, TomToms, Snickers, M&Ms, Ba-

listo, Treets oder Erdnussflips in der Schule dringend zu ver-

zichten! Ein dickes Lob: Das funktioniert bislang schon sehr 

gut! 

 

Namen in Taschen 

 

Immer wieder gibt es Verwechselungen oder Fundstücke bei Sport- 

und Schultaschen. 90% der Rücksäcke sind schwarz und von einer 

Marke. Bitte beschriften Sie daher die Taschen mit dem Namen oder 

legen einen kleinen Namenszettel in die Tasche. 

 

Fundsachen wie Jacken und Taschen finden auf den Kleiderständern 

vor unserer Aula. Brotdosen, Flaschen usw. finden Sie in einer Kiste 

auf der Fensterbank. Geldbörsen, Schlüssel usw. werden im Sekre-

tariat aufbewahrt werden. 

 

Ganztagsunterricht 

 

Die Klassen 5, 6 und 7 beginnen am Mittwoch, den 27.08.25, mit ih-

rem Nachmittagsunterricht. Dieser umfasst derzeit die 8./9. Stunde 

(bis 15.15 Uhr).  

 

Die Klassen 8, 9 und 10 haben keinen Nachmittagsunterricht. Aus-

genommen davon sind die Schüler des Jahrganges 10, die am frei-

willigen sozialen Projekt teilnehmen. 

 

Mittagessen 

 

Das Mittagessen startet für die Klassen 5 bis 7 am Mittwoch, den 

27.08.25. Bitte die Informationen und die schriftlichen Anmeldungen 

zum Mensaessen beachten. 

 

 

 



Krankmeldungen von Schülern 

 

Wir bitten Sie dringend darum, Ihre Kinder am ersten Krankheits-

tag telefonisch bis 08.30 Uhr in der Schule abzumelden. Es könnte 

auf dem Schulweg etwas passiert sein. Eine schriftliche Entschuldi-

gung aller Tage an die Klassenleitung muss dennoch erfolgen.  

 

Lassen Sie sich bei dringend notwendigen und nicht verschiebbaren 

Arztterminen während der Unterrichtszeit eine Bescheinigung der 

Praxis ausstellen. Geplante Termine bitte der Klassenleitung im Vo-

raus mitteilen. 

 

Bei einer eintägigen Krankheit an einem Klassenarbeitstermin ist 

ein ärztliches Attest verpflichtend. Ohne Attest wird die Klassenar-

beit mit „ungenügend (6)“ bewertet. Beginnt die krankheitsbedingte 

Fehlzeit bereit vor dem Klassenarbeitstermin oder geht darüber hin-

aus, ist kein Attest notwendig. Evtl. entstehende Kosten für das At-

test müssen die Eltern tragen. 

 

Schriftliche Entschuldigungen der Krankheitstage durch die Eltern 

müssen innerhalb von drei Schultagen bei der Klassenleitung abge-

geben werden. Ansonsten zählen die Fehltage als unentschuldigt. 

Ab 5 unentschuldigten Fehltagen sind wir verpflichtet, eine Schul-

versäumnismeldung an den Landkreis Vechta (Ordnungsamt und Ju-

gendamt) vorzunehmen.  

 

Informationen vom Landkreis Vechta zur Schulpflicht und zu Krank-

meldungen (mehrsprachig) finden Sie im Anhang!  

  

Besonders wichtige Hinweise zum Epochalunterricht                                                                              

Nach den Erlassen „Die Arbeit in der Realschule“ (Erl. d. MK v. 27. 

04. 2010), „Die Arbeit in der Hauptschule“ (Erl. d. MK v. 27. 04. 

2010) und „Die Arbeit in der Oberschule“ (Erl. d. MK zuletzt geän-

dert v. 09.04.2013) sind in den Stundentafeln nicht mindestens 

zweistündig ausgewiesene Fächer in der Regel epochal oder halb-

jährlich zu unterrichten. Entsprechendes gilt für die in den Fachbe-

reichen ausgewiesenen Stunden sowie für den fächerübergreifenden 

Unterricht. 

 

Das bedeutet, dass die Zensuren des 1. Halbjahres 2025/2026 in 

das Versetzungszeugnis bzw. Abschlusszeugnis übernommen wer-



den und im 2. Halbjahr 2025/2026 nicht mehr die Möglichkeit ge-

geben ist, in diesen Fächern die schulischen Leistungen zu verbes-

sern.  
 

Zensuren aus dem 1. Schulhalbjahr können im 2. Schulhalb-

jahr nicht mehr geändert werden und sind am Schuljahres-

ende voll abschluss- und versetzungswirksam!  

 

Leider kommt es immer wieder vor, dass dieser Umstand schlicht-

weg von Schülerinnen und Schülern oder in Elternhäusern verges-

sen wird, so dass gewünschte oder erwartete Schulabschlüsse und 

Ergebnisse oder Versetzungen dadurch nicht mehr erreicht werden 

können. 

 

Folgender Epochalunterricht findet in diesem Schuljahr 2025/2026 

statt und ich bitte ausdrücklich um Beachtung: 
 

Klasse
  

Epochalfach  
1. Schulhalbjahr 

Epochalfach  
2. Schulhalbjahr 

5a Physik 
Kunst 

Biologie 
Textiles Gestalten 

5b Chemie 
Gestaltendes Werken 

Physik 
Kunst 

5c Biologie 
Textiles Gestalten 

Chemie 
Gestaltendes Werken 

6a Chemie 
Gestaltendes Werken 

Schwerpunktfach (PH/CH/BI u. 
KU/WE/TG) nach Wahl 

6b Biologie 
Textiles Gestalten 

Schwerpunktfach (PH/CH/BI u. 
KU/WE/TG) nach Wahl 

6c Physik 
Kunst 

Schwerpunktfach (PH/CH/BI u. 
KU/WE/TG) nach Wahl 

7a Physik 
Kunst 

Chemie 
Informatik 

7b Physik 
Kunst 

Chemie 
Informatik 

7c Physik 
Kunst 

Chemie 
Informatik 

8a Chemie 
Informatik 

Physik 
Biologie 

8b Chemie 
Informatik 

Physik 
Biologie 

8c Physik 
Informatik 

Chemie 
Biologie 

9a Biologie 
Informatik 

Chemie 
Kunst 

9b Informatik 
Kunst 

Chemie 
Biologie 

9c Chemie 
Biologie 

Informatik 
Kunst 



10a Physik 
Informatik 
Kunst 

Chemie 
Biologie 
Religion/Werte-Normen 

10b Physik 
Biologie 
Informatik 

Chemie 
Kunst 
Religion/Werte-Normen 

10c Chemie 
Biologie 
Kunst 

Physik 
Informatik 
Religion/Werte-Normen 

 

Freiwilliges Zurücktreten 

Auf Antrag der Eltern beschließt die Klassenkonferenz das Zurück-

treten in den vorherigen Jahrgang (§11 WeschVo), wenn nicht zu 

behebende Lernrückstände während des Schuljahres auftreten und 

angenommen wird, dass die Schwächen behoben werden können.  

Eine Beratung erfolgt in der Regel durch die Klassenleitung/den 

Coach. 

Der schriftliche Antrag auf Freiwilliges Zurücktreten muss immer  

vor dem 1. April an die Schule gestellt sein, wenn er für das lau-

fende Schuljahr berücksichtigt werden soll. Die Klassenkonferenz 

entscheidet über den Antrag auf freiwilliges Zurücktreten. 

 

Wiederholen 

Unter bestimmten Voraussetzungen können Schülerinnen und Schü-

ler der Schuljahrgänge 9 und 10, die keinen Abschluss erhalten oder 

einen Abschluss mit weitergehenden Berechtigungen erwerben wol-

len, die Abschlussklasse wiederholen. Auch in diesem Fall zum Ende 

eines Schuljahres die Beratung der Schule suchen. 
 

Besonderer Hinweis: Die Schülerinnen und Schüler der Klas-

sen 5 der Oberschule rücken automatisch – ohne Versetzung 

– in die Klasse 6 auf. Trotzdem kann ein freiwilliges Wieder-

holen oder ein Wechsel vom Realschul- in den Hauptschul-

zweig nach Klasse 5 sinnvoll sein. Die Coaches werden Sie 

hier ggf. beraten. 

 

Wir schauen gemeinsam genau auf jede Schülerin und jeden Schüler 

und kommen im Zweifelsfall auch auf Eltern oder Schülerinnen und 

Schüler zu. 

 

 

 

 

 



 

 

Bitte vormerken und bei den häuslichen Planungen 

berücksichtigen: 
 

Die Schüler-/Elternberatung des Jahrganges 5/6 

mit den Schülern und Erziehungsberechtigten fin-
den als individuelle Termine im Zeitraum vom 

17.11.2025 bis 28.11.2025 mit den Coaches statt. 
 

Regelungen zu den schriftlichen Arbeiten in den Schuljahr-

gängen 5 bis 10 

 

Die Fachkonferenzen haben für ihre jeweiligen Fächer die Anzahl der 

schriftlichen Klassenarbeiten festgelegt.  

Die Abschlussprüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch wer-

den zusätzlich geschrieben. 

 

Die Festlegung der Gewichtung zwischen schriftlichen und Mitar-

beitsleistungen ist Aufgabe der jeweiligen Fachkonferenz. Im Fach 

Englisch und weiteren modernen Fremdsprachen gelten die Regelun-

gen zum Ersetzen einer schriftlichen Lernkontrolle durch die Kompe-

tenz „Sprechen“ weiterhin. 

Weiterhin kann pro Schulfach und Schuljahr auf Beschluss der Fach-

konferenz eine bewertete schriftliche Arbeit durch eine andere Form 

der Lernkontrolle ersetzt werden, die schriftlich und fachpraktisch zu 

dokumentieren und mündlich zu präsentieren ist. 

 

Regelungen zu den Abschlussprüfungen 2025 im Sekundar-

bereich I 

 

Die zentralen schriftlichen Abschlussarbeiten werden in den Fächern 

Deutsch, Englisch und Mathematik geschrieben. Eine verbindliche 

mündliche Prüfung in einem weiteren Fach nach Wahl der Schüler 

findet ebenfalls statt. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten wer-

den nach den Weihnachtsferien 2025/2026 umfassend und schrift-

lich über die sie betreffenden Regelungen nach aktueller Erlasslage 

informiert. 

 



 

 

Tablet-Klassen und Schließfächer im Jahrgang 7-9 

 

Die Jahrgänge 7 bis 9 sind mit elternfinanzierten Tablets ausgestat-

tet. Die Schüler dieser Jahrgänge haben bereits ein eigenes (kosten-

loses!) Schließfach. Die Nutzung des Schließfaches für das Tablet 

und für weitere private Wertsachen bzw. elektronische Geräte ist 

verpflichtend! Das heißt, dass ab sofort alle Handys VOR Unter-

richtsbeginn von den Schülern in ihre Schließfächer eingeschlossen 

werden müssen und erst NACH Unterrichtsschluss wieder entnom-

men werden dürfen. Handys, die während der Pausen- und Unter-

richtszeit entdeckt werden (wenn auch nur als Abdruck in der Ho-

sentasche) werden abgenommen und können durch die Eltern wie-

der abgeholt werden. Die Schließfächer für den Jahrgang 7 sind noch 

in der Beschaffung, die Tablets verbleiben während der Pausen in 

den Klassenräumen. 

 

Diese Regelung gilt nur für die Jahrgänge 7, 8 und 9! 

 

Erstens ist so der Schutz vor Diebstahl und Beschädigung sicherge-

stellt. Zweitens kann während der Schulzeit kein Unfug damit betrie-

ben werden. Es kommt immer wieder zu Fotos und Videos aus Toi-

letten und Sportumkleiden oder zu sonstigen TikTok-Challenges. Für 

alle, die mit diesem Begriff nichts anfangen können: In TikTok-Chal-

lenges drehen Jugendliche Videos zu einem bestimmten (sehr „geist-

reichen“) Thema, wie z.B. nasse Klopapierrollen an die Wände kle-

ben oder anderen Menschen ein Bein stellen. 

 

 

Handyregelung für alle anderen Jahrgänge 

 

Es gilt das allgemeine Handynutzungsverbot. Das heißt, dass Handys 

während der Pausen- und Unterrichtszeiten ausgeschaltet und nicht 

sichtbar in der Tasche verbleiben müssen.  

Bereits während des letzten Schuljahres haben wir die Regelung ein-

geführt, dass Handys vor dem Sportunterricht von den Lehrkräften 

eingesammelt und verwahrt werden. Es ist vermehrt vorgekommen, 

dass Schüler Fotos und Videos von Mitschülern in der Umkleide ge-

macht haben (kann den Straftatbestand der Kinderpornographie er-

füllen!) oder Sachbeschädigungen gefilmt wurden.  

 



Daher die dringende Bitte an alle: Lassen Sie / Lasst die Handys 

am besten zu Hause! 

 

Die Nutzung der digitalen Busfahrkarte setzt ein Handy vo-

raus. Ich halte diese Regelung für Kinder aus oben genannten 

Gründen für absolut unpassend. Drucken Sie einfach die 

Fahrkarte aus und geben Sie diese Ihrem Kind mit oder bean-

tragen Sie beim Landkreis eine Plastikkarte (per Mail an 

schuelerbefoerderung@landkreis-vechta.de) wie in der 

Grundschule.  

 

Anträge auf Unterrichtsbefreiung 

 

1. Aus religiösen Gründen: 

An bestimmten religiösen Feiertagen können die Schüler von der 

Schulbesuchspflicht befreit werden. Die Feiertage sind für die ver-

schiedenen Religionsgemeinschaften vom Kultusministerium vorge-

geben: 
 

Die Termine der alevitischen Feiertage im Schuljahr 2025 / 2026 sind: 

Hizir Lokmasi:    12.02.2026 

Asure:     29.06.2026 

 

Die Termine der evangelischen Feiertage im Schuljahr 2025 / 2026 sind: 

Epiphanias:    06.01.2026 

Gründonnerstag:    02.04.2026 

Buß- und Bettag:    19.11.2025 

 

Die Termine der islamischen Feiertage im Schuljahr 2025 / 2026 sind: 

Ramadan-Fest:   20.03.2026 

Opferfest:   27.05.2026 

 

Die Termine der jesidischen Feiertage im Schuljahr 2025 / 2026 sind: 

Ida-Ezi (Fest zu Ehren Gottes): 19.12.2025 

Carsema Sere Sale (Neujahrsfest): 15.04.2026 

 
Die Termine der jüdischen Feiertage im Schuljahr 2025 / 2026 sind: 

Rosch-Haschana (Neujahrsfest): 23./24.09.2025 

Jom Kippur (Versöhnungstag): 02.10.2025 

Sukkot (Laubhüttenfest):  07./08.10.2025 

Schemini Azeret (Schlussfest): 14.10.2025 

Simchat Thora (Freudenfest):  15.10.2025 

mailto:schuelerbefoerderung@landkreis-vechta.de


Pessach (Passahfest):  02./03.04.2026 sowie 08./09.04.2026 

Schawuot (Wochenfest):  22./23.05.2026 

 

Die Termine der katholischen Feiertage im Schuljahr 2025 / 2026 sind: 

Heiligedreikönigstag:  06.01.2026 

Gründonnerstag:   02.04.2026 

Fronleichnam:   04.06.2026 

Allerheiligen:   01.11.2025 

 

Die Termine der orthodoxen Feiertage im Schuljahr 2025 / 2026 sind: 

Entschlafen der Gottesmutter: 15.08.2025* bzw. 28.08.2025** 

Christi Geburt:   25.12.2025* bzw. 07.01.2026** 

Maria Verkündung:   25.03.2026* bzw. 07.04.2026** 

* Für Mitglieder der Kirche die dem gregorianischen Kalender folgen. Dies sind Patriarchate von 

Konstantinopel, Rumänien, Bulgarien, Antiochien und Bulgarien. 

** Für Mitglieder der Kirche, die dem julianischen Kalender folgen. Dies sind Patriarchate von Ser-

bien, Jerusalem, Moskau, Georgien sowie Mazedonien. 

 

Ausschließlich die genannten Tage können berücksichtigt werden. Ei-

nen entsprechenden Vordruck (als PDF) finden Sie im IServ-Grup-

penordner „Schüler/Antrag Unterrichtsbefreiung“ bzw. auf der Schul-

homepage. 

 

Ich bitte, in Zukunft nur noch dieses Antragsformular zu verwenden. 

Zwingend erforderlich ist es, den Antrag VOR der religiösen Feier 

beim Klassenlehrer abzugeben. 

 

2. Aus sonstigen Gründen 

Es gibt weitere Gründe, warum Schüler vom Unterricht befreit wer-

den könnten, insbesondere Passangelegenheiten, Trauerfälle, wich-

tige Familienfeiern oder herausragende Sportwettkämpfe. Zu beach-

ten ist hierbei die Frage: Ist es absolut notwendig, dass mein Kind 

daran teilnimmt und werden die schulischen Leistungen besonders 

negativ beeinflusst? 

 

Sie finden ein entsprechendes Antragsformular im Downloadbereich 

der Homepage dbs-steinfeld.de . Ein Rechtsanspruch auf Genehmi-

gung besteht nicht. Bitte nehmen Sie rechtzeitig und vorher Kon-

takt zu uns auf. 

 

 

 

http://www.dbs-steinfeld.de/


Schulfahrten 

 

Die Teilnahme an mehrtägigen Schulfahrten ist grundsätzlich freiwil-

lig. Aus pädagogischen Gründen ist die Teilnahme wünschenswert. 

 

Die Teilnahme an eintägigen Schulfahrten ist verpflichtend. Wir ver-

suchen die Kosten so weit wie möglich zu reduzieren. Leider be-

obachten wir in den letzten Jahren, dass eine „Rosinenpickerei“ 

stattfindet. Entweder wird sich nicht angemeldet („Darauf habe ich 

kein Bock!“) oder es wird nicht bezahlt. Es droht dann, dass solche 

Fahrten nicht mehr kalkulierbar oder für die übrigen Schüler zu 

teuer werden. Bitte wirken Sie auch auf Ihre Kinder ein, dass das 

Leben nun mal kein Wunschkonzert ist. 

 

Bei finanziellen Notlagen sprechen Sie bitte die Klassenleitung, die 

Coaches oder das Sekretariat an. Die Stiftung Unsere Kinder e.V. 

und der Förderverein der DBS Steinfeld können unterstützen. Wir 

wollen jedem Kind die Teilnahme an Schulfahrten ermöglichen. 

 

 

Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit, 

ich wünsche allen einen guten Start ins Schuljahr 

und mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 

_________________________  

M. Kruse, Oberschulrektor 

Schulleiter 

 

 

 

 



 
 



 
 



 







 



 



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

Kenntnisnahme  
 

Bitte innerhalb von 3 Tagen zurück an die Klassenleitung!  

 

 

 

Name: _____________________________ Klasse: _____________ 

 

Ich habe/Wir haben die Mitteilung vom 25.08.2025 

über die Versetzungs- und Abschlusswirksamkeit 
von Zeugniszensuren in Epochalfächern, den 

Krankmeldungen und die Informationen zu beson-
deren Regelungen im Schuljahr 2025/2026 erhal-

ten. 
 

 

 

Steinfeld, den _______________  

 

 

 

 

______________________________________________ 

(Unterschrift des/der Erziehungs-/Sorgeberechtigten) 

 

 


